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 Veröffentlicht am 30.11.1987

Norm

IPRG §35

IPRG §36

Rechtssatz

Ein Vertrag zwischen österreichischen Staatsbürgern über die gemeinsame Übernahme eines österreichischen

Unternehmens und eines Unternehmens in der BRD unterliegt österreichischem Recht, wenn die Übernahme des

österreichischen Unternehmens der wirtschaftliche Schwerpunkt des Vertrages war.
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